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Artikel I-3: Die Ziele der Union

(3) Die Union strebt ein Europa der nachhaltigen Entwicklung auf der Grundlage eines
ausgewogenen Wirtschaftswachstums und eines hohen Maßes an Umwelt- und Tierschutz an, mit
einer sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt zielt.

Sie strebt ist auf ein hohes Maß an Umweltschutz die Verbesserung der Umweltqualität anbestrebt.
Sie unterstützt den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und fördert Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die
Gleichstellung von Frau und Mann, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der
Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen und sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten.

Die Union wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz
und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

Explanation (if any) :

Die Einbeziehung des Umwelt- und Tierschutzes an dieser Stelle verdeutlicht, dass der
Umweltschutz eine der drei Komponenten nachhaltiger Entwicklung ist.

Die Aufnahme in den Unterabsatz eins verhindert einen Rückschritt gegenüber dem Acquis
(Art. 2 EGV): bisher "fördert" die EG den Umweltschutz, "anstreben" bedeutet eine
Abschwächung.

Eine Diskussion, die einen Konsens des Konvents hinsichtlich der Verankerung des
territorialen Zusammenhalts in der Verfassung zuließe, hat nicht stattgefunden.

Die explizite Aufnahme der territorialen Dimension der Kohäsion in den Vertrag  entspricht
nicht dem gemeinschaftlichen Besitzstand (Art. 3 Abs. 1 Buchstabe k EGV). Die Aufnahme
könnte als Zieländerung dahingehend verstanden werden, dass die regionalpolitischen



Anstrengungen der Gemeinschaft nicht mehr konsequent auf die strukturschwachen Räume
auszurichten wären. Dies käme einer Verwässerung der EU-Strukturpolitik gleich.


